
                      

 

  

Gebührenverzeichnis zur Gebührensatzung über die Erhebung von Kostenverrechnungssätzen durch 

das Kreiskirchenamt Stendal vom 23.Februar 2024  

 

Gültig ab 01.01.2025 

 

1. Kassenführung 

 

Gemäß Verwaltungsanordnung über die 

Berechnung der 

Kostenverrechnungssätze in der 

Evangelischen Kirche Mitteldeutschland 

(VAO-KvS) 

 

Der Kostenverrechnungssatz ist die 

Summe aus dem Festbetrag und dem 

Prozentanteil  

 

Die Bemessungsgrundlage ist die Hälfte 

der Summe der Einnahmen und 

Ausgaben aller Sachbuchteile der 

Jahresrechnung des Vorjahres. Vorjahr 

ist gemäß § 31 Ausführungsverordnung 

zum Finanzgesetz EKM das dem 

Haushaltsjahr, in dem die Planung 

erfolgt, vorausgegangene Kalenderjahr. 

Ausgenommen sind die Sachbuchteile 

Verwahr/Vorschuss, das 

Vermögenssachbuch sowie 

Investitionshaushalte 

Veräußerungserlöse aus Grund-

vermögen, die dem Grundvermögens-

fonds zugeführt werden, sind aus der 

Bemessungsgrundlage herauszurechnen, 

sofern das Kreiskirchenamt keine 

Aufgaben außerhalb des Leistungs-

kataloges (Anlage Ausführungs-

verordnung zum Kreiskirchenamts-

gesetz) für die Tätigkeiten im 

Grundstückswesen übernommen hat. 

 

 

           

 

             1.1.Zusatzgebühren bei der Führung 

                   von Kassen für Kindertagesstätten 

                    

 

 

 

 

 

 

Der Festbetrag bestimmt sich nachfolgender 

Staffelung: 

Bemessungsgrundlage in Euro: 

bis  50.000  400  

bis  100.000  650  

bis  250.000  1.000  

bis  500.000  1.300  

bis  750.000  1.950  

bis  1.000.000  2.600  

bis  2.500.000  5.200  

bis  5.000.000  10.400  

über  5.000.000  15.600  

 

Der Prozentanteil wird errechnet, indem die 

Bemessungsgrundlage mit einem 

Vomhundertsatz nachfolgender Staffel 

multipliziert, wird: 

Bemessungsgrundlage lt. nebenstehender 

Ermittlung in Euro Vomhundertsatz 

 

bis  10.000  2,45  

bis  25.000  2,30  

bis  50.000  2,20  

bis  100.000  2,00  

bis  250.000  1,80  

bis  500.000  1,60  

über  500.000  1,50  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Für die Vorbereitung und Unterstützung der 

Verhandlungen zur Leistungs-, Qualitäts- und 

Entgeltvereinbarungen (LQE) gemäß dem 

Kinderförderungsgesetz (KiFöG) von Sachsen-

Anhalt: 

 

Pauschal 3,50 €/Platz und Monat 

 



                      

 

 

2. Gemeindebeitragsverwaltung,  

 

Weiterberechnung der Versandgebühren lt. 

Preiskatalog E-Postbrief der Deutschen Post AG 

3. Haus- und Wohnungsverwaltung 

3.1. Betriebskostenabrechnung 

3.2. Wohnungsverwaltung 

 

 

50,00 €/Nutzungseinheit 

250,00 €/Jahr und Wohnungseinheit 

4. Friedhofsverwaltung 

4.1. Kalkulation der Friedhofsgebühren, 

Erarbeitung, Aktualisierung und 

Bekanntmachung von Friedhofs-

gebührensatzungen in ortsüblicher 

Weise, einschl. der Erarbeitung der 

Beschlussvorlagen für die 

Entscheidungsgremien 

4.2. Erstellung und Versand von 

Gebührenbescheiden und sonstigen 

Rechnungen 

 

 

 

 

 

 

50,00 €/Stunde  

 

(Es werden mindestens 2 Stunden zur 

Anrechnung gebracht. Jede angefangene Stunde 

wird mit dem vollen Stundensatz abgerechnet.) 

 

 

15,00 €/Gebührenbescheid bei der Vergabe 

Grabberechtigung 

 

3,50 €/Grab und Jahr für den Bescheid über 

Friedhofsunterhaltungsgebühren 

 

 

 

 


